
 

  

No. 16 28.04.2023 

Telefonnummern 

112 Notfallrettung  

112 Feuerwehr  
110 Notruf (Polizei Ulm) 

 

Ärztlicher Notfalldienst 

116 117 

Zahnärztl. Notfalldienst 
0761 - 120 120 00  

Notfallseelsorge Ulm 

0731 - 161 7102 

Giftnotruf 
0761 - 19240 

 

 

Gemeindeverwaltung 

07393 - 2239 

Bauhof Emerkingen 

07393 - 5 98 88 81 

Kindergarten 

07393 - 41 18 

Backhaus 

07393 - 9 52 03 90 

Römerhalle 

07393 - 48 80 

 

Einladung zum Maibaumaufstellen, Samstag, 29.04.2023, 17.30 Uhr 
 

Maibaumkranzen: Über 25 Helferinnen und Helfer haben am Mittwochabend den 

Schmuck für den Maibaum hergerichtet und die Ringe und Girlanden gekranzt. Da 

wurden Äste gesägt, Reisig geschnitten und fast 1 Kilometer Bindedraht gewickelt. 

Bei gutem Wetter und guter Stimmung hat die Arbeit allen Anwesenden sichtlich 

Spaß gemacht. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. „Viele Hände 
geben ein schnelles Ende!“ Dafür allen ein herzliches Dankeschön.   
 

 

Maibaumaufstellen mit Bewirtung: Am Samstag wird der Maibaum dann an  

gewohnter Stelle von der Feuerwehr und der Landjugend aufgestellt. Es wäre sehr 

schön, wenn dieses schöne Ereignis von vielen Zuschauern begleitet werden würde.  
Eltern des Kindergartens werden dabei im kleinen Rahmen bewirten. Die Stehtische 
werden in der Bachstraße aufgestellt werden. Es wird ab 17.30 Uhr Getränke und 

Rote Würste im Wecken geben. Der Erlös kommt unserem Kindergarten zugute, mit 

dem dort eine Musikbox angeschafft werden soll. 

So möchte ich Jung und Alt, Groß und Klein hierzu recht herzlich zum Zuschauen und 

Anfeuern einladen. Am darauffolgenden Montag wünsche ich Euch allen dann einen 
schönen Maifeiertag.         

          Euer Paul Burger, Bürgermeister 
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SA 29.04.2023 Maibaum Aufstellen  
17.30 Uhr FFW/Landjugend 
 
SO 30.04.2023 Kreismusikfest Mietingen  
  Musikkapelle 
 
MO 01.05.2023 Maifeiertag / Tag der Arbeit 
   
  Unterhaltung Ersingen 
  Musikkapelle  
 
 
 
 

 
SA 29.04. bis  Freilandturnier Springen   
MO 01.05.2023 Moosbeuren   
 
 
 

 
Bericht zur Gemeinderatssitzung vom 24.04.2023 
 
TOP 1: Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Ver-
fahren (§ 52 LBO), Gemeinde Emerkingen, Gemarkung 
Emerkingen, Flurstück 733: Neubau einer Maschinen- und 
Bergehalle 
Für das Flurstück Nr. 733, Emerkingen wurden Bauunterla-
gen zur Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren nach 
§ 52, LBO eingereicht. Der Gemeinderat nahm in die von der 
Planungsgemeinschaft   

Gotterbarm, Wolfgang Franz Schmid 
Dieterichweg 12  Hirtenberg 24 
89077 Ulm / Donau  89584 Ehingen - Kirchen 
erstellten Planzeichnungen Einsicht.  

Für das Flurstück existiert kein Bebauungsplan, es liegt im 
Außenbereich. Westlich grenzt das Sportgelände des SSV 
Emerkingen an. Der Antragsteller ist landwirtschaftlich pri-
vilegiert. Alle Abstandsflächen liegen auf dem eigenen 
Grundstück. Der oben genannte Antrag auf Baugenehmi-
gung wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen. Das 
Gremium erteilt sein Einvernehmen. 

TOP 2: Neubau Kindergarten Emerkingen: Vergabe der Leis-
tungen zur rechtssicheren Durchführung von VgV-Verfah-
ren bezüglich Vergabe von Gebäudeplanungsleistungen  
Weil die Planungsleistungen für den kommunalen Kinder-
garten den EU-Schwellenwert von 214.000 EUR über-
schreiten werden, ist eine rechtssichere Vergabe des VgV-
Verfahrens durchzuführen. 
Hierzu ist ein zugelassenes Büro mit der Durchführung zu 
beauftragen.  
Der Vorsitzende hat hierzu drei Büros aus Stuttgart, Saul-
gau und Tübingen angefragt. Die Leistungen der Büros wer-
den folgende Bereiche abdecken:  

Unsere Öffnungszeiten 
 

Montag – Freitag  9.00 – 11.30 Uhr 
Montag  12.30 – 14.30 Uhr 
Donnerstag 14.00 – 18.30 Uhr 
Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin. 
 

Wichtige Telefonnummern 

  
BM Burger im Notfall 0178-2773322 
Bauhof im Notfall 0160-8567430 
Hausmeister Römerhalle  0171-1709015 
 

Pfarramt katholisch 2282 
Pfarrbüro Emerkingen 4596 
Pfarramt evangelisch 4997 
 

Sozialstation Munderkingen 3882 
Krankenhaus Ehingen  07391-586-0 
Pflegestützpunkt ADK  07391-7792476 
Polizeirevier Munderkingen 91560 
Polizeirevier Ehingen  07391-588-0 
 

Schule an der Donauschleife  9541-0 
Förderschule SBBZ Munderkingen 9541-35 
 

Störungsdienst Wasser  0160-90754961 
Störungsdienst Gas 0800 0824505 
Störungsstelle EnBW  0800-3629477 
 

Telefonseelsorge 0800 - 111 0 111 
Caritas Ehingen 07391-707311 
Notfallseelsorge Ulm/ADK  0731-161 7102 
(es meldet sich die FFW-Leitstelle Ulm) 
 

Pegelüberwachung noysee.netze-bw.de 

 

 

Bereitschaftsdienste 

 
Notfalldienste (siehe Seite 1) 

 
 
Notfallpraxis  
Öffnungszeiten im Kreiskrankenhaus Ehingen 
Samstag, Sonn- und Feiertage von 8.00 – 22.00 Uhr 
An Werktagen ist die Notfallpraxis nicht besetzt. 
 
Apothekendienste 
28.04. Linden-Apotheke am Sternplatz, Ehingen 
29.04. Apotheke Dr. Mack am Wenzelstein, Ehingen 
30.04. Neue Apotheke, Laupheim 
01.05. Marien-Apotheke, Ehingen 
02.05. St. Martins-Apotheke, Allmendingen 
03.05. 7-Schwaben-Apotheke, Laupheim 
04.05. Alpha-Apotheke, Ehingen 
 
Sozialstation „Raum Munderkingen“ 
Wochenenddienst zu erfragen unter  07393-38 82  

 

WOCHENTERMINE IN EMERKINGEN 

 

17 

WOCHENTERMINE IN DER VG 

 

17 

AMTLICHE BEKANNTGABEN 
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Stufe l: Teilnahmewettbewerb 
Stufe lI: Verhandlungsgespäche 
Im Rahmen der Stufe II kann mit den Bietern gegen die 
Festlegung eines Honorars eine "einfache Entwurfsarbeit" 
vereinbart werden, die die Grundlage für die gestalterische 
Beurteilung und die späteren Planungsarbeiten bildet. Bei 
einem Wettbewerb mit Gestaltungsteil sind ca. 15.000 EUR 
für Gestaltungshonorare einzuplanen. Der Gemeinderat be-
schloss, die Leistungen zur rechtssicheren Durchführung 
von VgV-Verfahren bezüglich Vergabe von Gebäudepla-
nungsleistungen mit Gestaltungsteil an den günstigsten, 
Büro Klotz und Partner, Stuttgart, zur Angebotssumme von 
brutto 14.006,90 € zu vergeben.  
  
TOP 3: Neufassung der Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
nach § 16 FwG (Feuerwehr-Entschädigungssatzung – 
FwES)  
Die derzeit gültige Feuerwehr-Entschädigungssatzung der 
Gemeinde Emerkingen datiert vom 21.03.2016. Vom Ge-
meindetag wurde inzwischen eine aktuelle Mustersatzung 
erarbeitet, um diese an die rechtlichen Gegebenheiten an-
zupassen. Aus diesem Grund, vor allem aber zur Anpassung 
der Entschädigungssätze, wäre eine Anpassung der Sat-
zung erneut empfehlenswert. Der Gemeinderat hat diese 
Möglichkeit genutzt, die entsprechenden Sätze der Ent-
schädigungen anzupassen. Im Kern erhalten die Kameradin-
nen und Kameraden für Einsätze nun eine Aufwandent-
schädigung von 13,00 EUR. Die vollständige Satzung finden 
Sie im Anschluss des Berichts. 
 
TOP 4: Anpassung der Vereinsförderung für Vereine der Ge-
meinde:  Die Vereine, als wichtige Säule unserer Gemeinde 
erfüllen hier in kulturellen Bereichen, im Besonderen in der 
Jugendarbeit wichtige Aufgaben. Deshalb unterstützt die 
Gemeinde diese in vielfältiger Weise, z.B. mit dem Bereit-
stellen von Räumlichkeiten, Übungs- und Probenmöglich-
keiten oder in Form von projektbezogenen Zuschüssen. Zu-
dem erhalten die Vereine eine jährliche Zuwendung, die 
letztmals mit der Euro-Umstellung angehoben wurde. Diese 
hat der Gemeinderat nun um 15 % angehoben, um die Leis-
tungen unserer Vereine auch auf diese Weise wertzuschät-
zen. Zudem hat das Gremium beschlossen, die alle drei 
Jahre erneut zu überprüfen. 
 
TOP 5: Bebauungsplanänderungen Stützen I, II, III:  
Vorberatung zu Dachformen   
In der Sitzung vom 27.3.2023 lag dem Gemeinderat der 
Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan Stützen II, 1. 
Änderung vor. Die Ausführungen und Maße für die vorge-
nannten Dachformen wurden vom im Verfahren befindli-
chen Bebauungsplan Stützen V abgeleitet. In der Diskus-
sion kam die Frage auf, ob analog zum Bebauungsplan 
Stützen V auch Flachdächer für die Bebauungsplanände-
rungen Stützen I, II, III im "vereinfachten Verfahren" möglich 
wären. Der Vorsitzende hat dies mit dem zuständigen Fach-
dienst des Landratsamts Alb-Donau-Kreis thematisiert, was 
dort positiv beantwortet wurde. Im Bebauungsplan Stützen 
V ist darüber hinaus ein versetztes Pultdach zugelassen. 
Demnach wäre es konsequent, auch dieses für die älteren 

Bebauungsplangebiete Stützen I, II, III vorzusehen. Damit 
haben die Eigentümer beim Bau eines möglichen zweiten 
Vollgeschosses vielfältige Möglichkeiten der Dachform. 
Diesem konnte der Gemeinderat einhellig zustimmen. Dem-
nach werden in den Bebauungsplanänderungen zu Stützen 
I, II, III folgende Dachformen eingearbeitet:  
Sattel-, Walm-, Zelt- und versetztes Pultdach (15° – 42°) 
Firsthöhe max.: 8,50 m; Traufhöhe max.: 6,30 m 
Flachdach (0° – 5°); Gebäudehöhe Attika max.: 6,50 m 
 
TOP 6: Bekanntmachungen, Verschiedenes, Anfragen   
6.1. Beteiligung der Kinder und Bürger an der Gestaltung 
des Spielplatzes Gartenstraße: Bürgermeister Burger hatte 
nach dem Beschluss des Gremiums in der Sitzung vom 
27.03.2023, die Umgestaltung des Spielplatzes Garten-
straße vorzuziehen, eine Beteiligung der Kinder und Jugend-
lichen auf den Weg gebracht. Erfreulicherweise haben auch 
Erwachsene konstruktiv teilgenommen. Bis zur Frist am 
21.04.2023 waren 17 Rückmeldung eingegangen. Span-
nenderweise decken sich viele Wünsche der Kinder und Ju-
gendlichen. Die Einsendungen werden nun ausgewertet und 
durch die Gemeindeverwaltung bemustert. Danach werden 
wir in den nächsten Stepp der Gestaltung des neuen Spiel-
platzes gehen. Auf alle Fälle ist uns die Beteiligung der Kin-
der und Jugendlichen auch im weiteren Prozess wichtig. Das 
Gremium hatte in dieser Sitzung ebenfalls beschlossen, den 
zukünftigen Spielplatz zu verkleinern. Im Sinne eines nach-
haltigen Flächenverbrauchs und mit Blick darauf, dass so-
wohl am Sportplatz und zeitnah auch im zukünftigen Bau-
gebiet Stützen V Spielplätze vorhanden sind, beziehungs-
weise gebaut werden, wird der Spielplatz auf die Hälfte re-
duziert werden und damit ein zusätzlicher Bauplatz ge-
schaffen. Mit Blick auf den Bebauungsplan Stützen aus 
dem Jahr 1971 wurde diese Größe bereits so vorgesehen. 
Wegen der geringeren Verkehrslast im Rosenweg soll der 
Spielplatz zukünftig an dieser Straße angrenzend, also im 
westlichen Gebiet des Spielplatzes entstehen. Der Bauplatz 
soll an die Gartenstraße angrenzen und von dieser Seite er-
schlossen werden. Der Fußweg als Durchgangsweg bleibt 
erhalten. Nach Prüfung des bestehenden Bebauungsplans 
müsste dieser angepasst werden. Dieser ist laut Beschluss 
des Gemeinderats inzwischen im Verfahren zur Änderung 
wegen der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in Form 
möglicher zweiter Vollgeschosse. In diesem Zuge kann auch 
der neu geplante Bauplatz dort vorgesehen werden.  
6.2. Erhöhung des Menüpreises für das Mittagsessen  
wegen geänderter Frist für die Essensabbestellung 
Die Elternvertreter des kommunalen Kindergartens sind auf 
den Vorsitzenden zugekommen, mit der Bitte zu prüfen, ob 
eine Änderung der Frist für die Essensabbestellung möglich 
wäre. Momentan ist die so geregelt, dass das Essen am 
Vortag abbestellt werden muss. Häufig, vor allem dann, 
wenn Kinder krank sind, können die Eltern erst am Morgen 
des Kindergartentages entscheiden. Dann ist eine Abbestel-
lung des Essens bisher nicht mehr möglich und muss von 
den Eltern bezahlt werden. Nach Rücksprache mit dem An-
bieter, der Firma Gastromenü Ulm, ist eine Abbestellung 
des Mittagessens am selben Morgen möglich, der Menü-
preis erhöht sich dann um 0,20 EUR zzgl. MwSt.  
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Die Gemeindeverwaltung hat deshalb ein Anschreiben an 
alle Eltern gerichtet, deren Kinder den Mittagstisch nutzen 
und abgefragt, ob sie Mehrkosten von brutto 0,25 EUR zu 
tragen bereit sind. Dabei sind mit 11 positiven Rückmeldun-
gen ausschließlich solche bei der Gemeindeverwaltung ein-
getroffen. Damit haben sich nahezu alle Eltern aktiv für 
eine Erhöhung der Gebühren als Gegenleistung für eine 
spätere Abmeldung ausgesprochen. In Zukunft und in Ver-
bindung mit einer Abbestellung durch die Eltern bis spätes-
tens 08:00 Uhr am gleichen Tag, wird das Menü 4,65 EUR 
brutto kosten. Die Meldung durch den Kindergarten muss 
um 8:15 Uhr bei Gastromenü eingehen. Bestellen die Eltern 
das Menü nicht fristgerecht bis 8:00 Uhr ab, muss das ge-
lieferte und nicht genutzte Menü berechnet werden. Eine 
To-Go-Ausgabe des Menüs ist aus hygienischen Gründen 
nicht möglich. Dem hat der Gemeinderat nach konstruktiver 
Diskussion so Zustimmung erteilen können. 
6.3. Konzert Orgel & Saxofon 
Bürgermeister Burger konnte für Mittwoch, den 26.07.2023 
erneut den renommierten Saxophonisten Christian Segmehl 
und den Organisten Johannes Mayer gewinnen. Auf das 
Konzert in der St.-Jakobus-Major-Kirche möchte die Ge-
meindeverwaltung bereits heute hinweisen. 
 
Eine nichtöffentliche Sitzung schloss sich an. 
 

Paul Burger, Bürgermeister 

 
 

 
 
Gemeinde Emerkingen 
Alb-Donau-Kreis 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

 
Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich täti-
gen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Emerkingen 
nach § 16 FwG 
 
(Feuerwehr-Entschädigungssatzung – FwES) 
 
von 24.04.2023 
 
 
Präambel  
 
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 in 
Verbindung mit § 16 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der 
Fassung vom 2. März 2010 zuletzt geändert durch Artikel 
12 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 hat der Gemeinderat 

der Gemeinde Emerkingen am 24.04.2023 folgende Sat-
zung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen An-
gehörigen der Gemeindefeuerwehr beschlossen: 
 
§ 1 Entschädigung für Einsätze 
(1)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeinde-

feuerwehr erhalten für Einsätze, mit Ausnahme der 
Einsätze nach § 1 Absatz 2, auf Antrag ihre Auslagen 
und ihren Verdienstausfall als Aufwandsentschädi-
gung nach einem einheitlichen Durchschnittssatz er-
setzt. Dieser beträgt für jede volle Stunde 13,00 Euro. 
Bei Vorliegen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 
Satz 1 FwG kann der Angehörige der Gemeindefeuer-
wehr seine Ansprüche nach Satz 1 an seinen Arbeitge-
ber rechtsgeschäftlich abtreten. 

(2)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeinde-
feuerwehr erhalten für die Durchführung der Brandsi-
cherheitswache nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 FwG auf 
Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall als 
Aufwandsentschädigung nach einem einheitlichen 
Durchschnittssatz in Höhe von 10,00 Euro für jede 
volle Stunde ersetzt. 

(3)  Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der tatsächli-
chen zeitlichen Inanspruchnahme (gerechnet ab dem 
Zeitpunkt der Alarmierung bis zur Wiederherstellung 
der Einsatzbereitschaft einschließlich angeordneter 
Ruhezeiten) zugrunde zu legen. Angefangene Stunden 
werden auf volle Stunden aufgerundet.  

(4)  Dauert ein Einsatz über vier Stunden, hat der Angehö-
rige der Gemeindefeuerwehr Anspruch auf einen als 
Aufwandsentschädigung gewährten Erfrischungszu-
schuss (§ 16 Absatz 1 Satz 4 FwG) als Baraufwen-
dung, soweit dieser nicht beim Einsatz in Naturalien 
gewährt wird. Dieser beträgt je Feuerwehrmann 10,00 
Euro/Tag. 

(5)  Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei aufei-
nanderfolgenden Tagen werden der entstehende Ver-
dienstausfall und die notwendigen Auslagen in tat-
sächlicher Höhe als Aufwandsentschädigung ersetzt  
(§ 16 Absatz 4 FwG). Bei Vorliegen einer Freistellung 
nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige 
der Gemeindefeuerwehr seinen Anspruch auf Ver-
dienstausfall nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber 
rechtsgeschäftlich abtreten.  

(6) Für die private Bereitstellung von Fahrzeugen oder Ge-
rätschaften erhält der Halter bzw. Eigentümer auf An-
trag eine Entschädigung je Betriebsstunde in Höhe der 
zu diesem Zeitpunkt gültigen Verrechnungssätze der 
Gemeinde. 

 
§ 2 Entschädigung für Aus- und Fortbildungsveranstaltun-

gen  
(1)  Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstal-

tungen mit einer Dauer von bis zu zwei aufeinanderfol-
genden Tagen wird auf Antrag als Aufwandsentschä-
digung für Auslagen ein Durchschnittssatz von 3,00 
Euro für die ersten drei Stunden und von 5,00 Euro für 
jede weitere Stunde gewährt. Entsteht neben den Aus-
lagen tatsächlich ein Verdienstausfall, erhöht sich der 
Durchschnittssatz für diese Zeit um 8,00 Euro/Stunde.  
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(2)  Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der Aus- und 
Fortbildungsveranstaltung vom Unterrichtsbeginn bis -
ende zugrunde zu legen. Angefangene Stunden wer-
den auf volle Stunden aufgerundet. 

(3)  Bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen außerhalb 
des Gemeindegebietes erhalten die ehrenamtlich täti-
gen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr neben der 
Entschädigung nach Absatz 1 eine Erstattung der 
Fahrkosten der zweiten Klasse oder eine Wegstrecken- 
und Mitnahmeentschädigung in entsprechender An-
wendung des Landesreisekostengesetzes in seiner je-
weiligen Fassung, sofern nicht von Dritten eine Erstat-
tung erfolgt. 

(4)  Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit einer Dauer 
von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen wer-
den der entstehende Verdienstausfall und die notwen-
digen Auslagen in tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 16 
Absatz 4 FwG). Bei Vorliegen einer Freistellung nach § 
15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige der Ge-
meindefeuerwehr seinen Anspruch auf Verdienstaus-
fall nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechtsgeschäft-
lich abtreten. 

 
§ 3 Zusätzliche Entschädigung 
Die nachfolgend genannten ehrenamtlich in der Aus- und 
Fortbildung tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, 
die durch diese Tätigkeit über das übliche Maß hinaus Feu-
erwehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädi-
gung im Sinne des § 16 Absatz 2 FwG als Aufwandsent-
schädigung für Übungsleiter: 
Kommandant   600,00 Euro/Jahr 
Stv. Kommandant   150,00 Euro/Jahr 
Jugendgruppenleiter   150,00 Euro/Jahr 
Gerätewart   400,00 Euro/Jahr 
 
§ 4 Entschädigung für haushaltsführende Personen 
Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt 
führen (§ 16 Absatz 1 Satz 3 FwG) sind die §§ 1 und 2 mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass als Verdienstausfall das 
entstandene Zeitversäumnis gilt. Bei Einsätzen und Aus- 
und Fortbildungsveranstaltungen mit einer Dauer von mehr 
als zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird neben der Ent-
schädigung für die notwendigen Auslagen als Verdienst-
ausfall 13,00 Euro/Stunde gewährt. 
 
§ 5 Antrag 
(1)  Als Anträge im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 gelten 

die durch den jeweiligen Angehörigen der Gemeinde-
feuerwehr eingereichten und unterzeichneten Nach-
weise über die Teilnahme an Einsätzen, Lehrgängen, 
Sitzungen und dergleichen. 

(2)  Den Anträgen im Sinne der § 1 Absatz 5 Satz 2, § 2 
Absatz 4 Satz 2 sind Nachweise beizufügen, die den 
Verdienstausfall und die Auslagen dem Grunde und 
der Höhe nach belegen.  

 
§ 6 Freiwilligkeitsleistungen 
(1)  Die Gemeinde hat die Möglichkeit, den ehrenamtlich 

tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr

 finanzielle Unterstützung, insbesondere zur Erholung, 
Aufrechterhaltung und Wiederherstellung ihrer per-
sönlichen Leistungsfähigkeit zu gewähren (vgl. § 16 
Absatz 7 FwG).  

(2) Für die Jahreshauptversammlung werden auf Antrag 
ein Vesper und zwei Getränke je anwesendem Feuer-
wehrmitglied bezahlt. 

(3) Die Kameradschaftskasse der Gemeindefeuerwehr er-
hält darüber hinaus einen jährlichen Betrag dessen 
Höhe über die Vereinsförderung festgesetzt wird. 

 
§ 7 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.07.2023 in Kraft.  
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige Feuerwehr-Ent-
schädigungssatzung vom 21.03.2016 mit ihren Änderun-
gen außer Kraft. 
 
Ausfertigungsvermerk 
Ausgefertigt: 
Emerkingen, 24.04.2023 
 
gez. 
Paul Burger, Bürgermeister 
 
Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

 
 
Nächste Gemeinderatssitzung 
 
Am Montag, 22.05.2023, um 19.30 Uhr findet im  
Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche und nicht- 
öffentliche Gemeinderatssitzung statt. 
 

Paul Burger, Bürgermeister 
 

 
 
Altersjubilare im Mai 2023   

 
01.05. Rolf Wiedenhöfer, Munderkinger Str. 16 78 Jahre 
05.05. Gert Bartholomäus, Bussenblick 10 80 Jahre 
06.05. Olaf Höppe, Erlenweg 5 70 Jahre 
08.05. Walter Pfeifer, Schloßstraße 4 70 Jahre 
22.05. Reinhold Missel, Wachinger Straße 47 70 Jahre 
23.05. Eugen Benkendorf, Munderkinger Str. 18 85 Jahre 
 
Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute,  
Gesundheit, viel Glück und Gottes Segen! 
 

Ihre Gemeindeverwaltung 
  

AUS DER GEMEINDE 
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Abfallkalender    
 
Bioabfall Dienstag, 02.05.2023, ab 06.00 Uhr 
Gelber Sack Freitag, 05.05.2023, ab 06.00 Uhr 
Restmüll Montag, 08.05.2023, ab 07.00 Uhr 
 

Gemeindeverwaltung 

 
 
Mainacht – Scherze und Sachbeschädigungen 
 
In der Mainacht ist es ein guter alter Brauch, neben Maibäu-
men aufstellen auch sonstige Maischerze (Scherze, über die 
der oder die Betroffenen auch lachen können) durchzufüh-
ren. Wenn allerdings Dinge beschädigt oder mutwillig zer-
stört werden, dann handelt es sich um keine Maischerze 
mehr, sondern um Sachbeschädigungen und groben Unfug. 
Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht sind auch Kanal-
deckel, Ortsschilder und sonstige Verkehrsschilder nicht für 
so genannte Maischerze geeignet.  
Ich bitte deshalb alle Eltern und Erziehungsberechtigten, 
ihre Kinder und Jugendliche auf solche Unanständigkeiten 
hinzuweisen und diese zu unterlassen. Erklären sie ihnen 
was erlaubt ist und was nicht. Über einen kreativen Spaß, 
der niemandem Schaden zufügt, kann natürlich auch das 
Auge des Gesetzes lachen. Ein Scherz sollte niemandem 
wehtun.                            
                           

Paul Burger, Bürgermeister 
 

 
Rückstauklappen der Kanal-Hausanschlüsse 
Hinweise für alle Haus- und Grundstücksbesitzer  
 
Oftmals sind in Kellerräumen Sachen eingelagert oder so-
gar Wohnungen eingebaut. Bei einem Rückstau aus dem öf-
fentlichen Kanalnetz kann dabei beträchtlicher Schaden 
entstehen. Deshalb verpflichtet die gemeindliche Abwass-
ersatzung in § 20 den Grundstückseigentümer zur Absiche-
rung gegen Rückstau! Hauptursachen für einen Ausfall oder 
eine Fehlfunktion dieser Rückstausicherungen können in 
der Verschmutzung, der Ablagerung von Fremdstoffen oder 
auch einer Alterung der Dichtelemente zu finden sein.  
Daher ist es notwendig, die Rückstauklappen auf ihre Wirk-
samkeit hin zu überprüfen. Da die gemeindliche Abwasser-
satzung auf diesen Sachverhalt ausdrücklich hinweist, wird 
bei eventuellen Schäden keine Entschädigung von der Ge-
meinde bzw. einer gemeindlichen Haftpflichtversicherung 
gewährt.  

Gemeindeverwaltung 

 
 
Durchfahrt Backhaus frei lassen 
 

Immer öfter wird festgestellt, dass die Durchfahrt zum 
Backhaus mit Fahrzeugen behindert ist. Bitte die Durchfahrt 
frei lassen und die vorhandenen Parkplätze benutzen. 
 

Gemeindeverwaltung 

1. Heilige Kommunion in Emerkingen 
 
Noemi Frankenhauser,Anna Haibt, Katharina Hummel, 
Larissa Schneider, Luna Schneider, Damian Kopp und  
Alessia Schmidberger feierten am vergangenen Sonntag  
in unserer Gemeinde ihre Erstkommunion.  
 

 

 
Gestartet wurde traditionell im Sitzungssaal des Rathauses. 
Begleitet von der Musikkapelle Emerkingen machten sie 
sich dann auf den Weg zur Kirche, wo Pfarrer Pitour den 
Gottesdienst mit ihnen feierte. Ein schöner Tag, bei schö-
nem Wetter. Möge Euch dieser in bester Erinnerung bleiben.  
 

   Euer Paul Burger, Bürgermeister 

 
 
Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach 2023 
 
Neue Prospekte vom Museumsdorf Kürnbach liegen bei der 
Gemeindeverwaltung aus und können abgeholt werden. 
Das Museumsdorf begeistert jedes Jahr mit seinen alten 
Bauernhäusern, Werkstätten und Tieren viele Besucherin-
nen und Besucher. Bei den zahlreichen Veranstaltungen 
können Groß und Klein die Vielfalt historischen Landlebens 
entdecken. In der neuen Saison wartet eine bunte Mischung 
aus Kürnbacher Klassikern und neuen Veranstaltungen. Das 
ist Geschichte zum Anfassen und Mitmachen! 
 

Gemeindeverwaltung 
 

 
Rasenmähen 
 
Nachdem nun wieder die Zeit gekommen ist, in der die Ra-
sen gemäht werden, wird auf § 5 der Polizeilichen Umwelt-
schutz-Verordnung der Gemeinde Emerkingen hingewiesen. 
Danach dürfen Haus- und Gartenarbeiten, die geeignet sind, 
die Ruhe anderer zu stören nur werktags in der Zeit von 
7.00 Uhr bis 20.00 Uhr ausgeführt werden. Ein Verstoß 
gegen diese Vorschrift kann mit einer Geldbuße geahndet 
werden. Die Gemeindeverwaltung bittet, diese Zeiten einzu-
halten und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Vielleicht 
lässt es sich auch einrichten, dass in der Mittagspause von 
12.00 bis 13.00 Uhr nicht gemäht wird. 
 

Gemeindeverwaltung
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Durchfahrt Feldweg Erlenweg für  
Kraftfahrzeuge aller Art verboten! 
 

 

 
Häufig wird beobachtet, dass der Feldweg zwischen Erlen-
weg und der Straße "Am Schafberg" von Fahrzeugen uner-
laubt befahren wird. Dabei wird der Feldweg unnötig in Mit-
leidenschaft gezogen. Wir bitten dies dringlichst zu unter-
lassen und dafür die Straße Bussenblick zu nutzen. 
Der Feldweg darf nur von Fußgängern, Radfahrer und land-
wirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werden. 
 

Gemeindeverwaltung 
 

 
Gras an Feldwegen und Straßen 
 

Wir bitten, das überständige Gras an Feldwegen und  
Straßen nach Möglichkeit zu mähen, aufzuladen und zu 
entsorgen oder gar zu verwerten. Ganz wichtig ist die  
Sicherheit an den Feldwegen, insbesondere an den Asphalt-
wegen.  
Herzlichen Dank den Landwirten, die dies aus Sicherheits-
gründen aber auch im Interesse einer gepflegten Land-
schaft schon getan haben oder die dies in den nächsten  
Tagen noch tun werden.  
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass 
Graswege vor Spritzmittel zu schützen sind.  
 

Gemeindeverwaltung 
 

 
WICHTIG !   WICHTIG !   WICHTIG!  
Ist Ihr Ausweis noch gültig?  
 
Rechtzeitig Anträge stellen 
Urlaub gebucht und alles vorbereitet            
 

Immer wieder kommt es vor, dass Urlaubs- und Tagesrei-
sende erst kurz vor der Abreise feststellen, dass der Perso-
nalausweis bzw. der Reisepass/Kinderausweis abgelaufen 
ist. Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Ausweise noch gültig sind. 

Sollte deren Gültigkeit abgelaufen sein, müssen Sie neue 
Ausweisdokumente beim Bürgermeisteramt beantragen. 
 
Gebühren:  
 

 
 Für die Antragstellung ist es unbedingt erforderlich, 

dass Sie persönlich erscheinen. 
 Für alle Pässe/Ausweise wird ein biometrisches  

Passbild benötigt. 
 

Zur Antragstellung bringen Sie bitte Ihren bisherigen  
Personalausweis/Reisepass/Kinderausweis mit.     
 

Gemeindeverwaltung 
 

 
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 
 
Die Beratungstermine auf den Sprechtagen 2023 können 
ab sofort gebucht werden. 
 
Eine Terminvereinbarung ist erforderlich! 
 
Termine bei der Stadtverwaltung Ehingen,  
Tel. 07391/5030: 
09.05.2023  
13.06.2023  
11.07.2023 
08.08.2023  
12.09.2023 
10.10.2023 
14.11.2023 
12.12.2023 
 
Darüber hinaus steht die Dienststelle in Ulm ganztägig 
zur Beratung zur Verfügung.  
 

Die Anmeldeadresse beim Regionalzentrum in Ulm lautet: 
Wichernstraße 10 (Bastei-Center), 89073 Ulm,  
Tel. 0731-92041-0 oder auch online unter:  
www.eservice-drv.de/eTermin 

Gemeindeverwaltung 

 
 
  

Dokument Gültigkeit Kosten € Passfoto 
nicht älter als 
6 Monate 

Personalausweis 
- bis 24. Geb. 
- ab 24. Geb. 
vorläufiger Ausweis 

 
6 Jahre 
10 Jahre 
3 Monate 

 
22,80 
37,00 
10,00 

 
biometrisches 
Passfoto 

Reisepass 
- bis 24. Geb. 
- ab 24. Geb. 
vorläufiger  
Reisepass 

 
6 Jahre 
10 Jahre 
1 Jahr 

 
37,50 
60,00 
26,00 

 
biometrisches 
Passfoto 

Kinderreisepass 1 Jahr,  
längstens  
bis zum 12.Geb.  
Verlängerung 
max. 1 Jahr  

13,00 
 
 
(Änderung/ 
Verlänge-
rung 6,00) 

biometrisches 
Passfoto 
 
jährlich neues 
biometrisches 
Passbild 
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KINDERGARTEN EMERKINGEN 
 
Der Osterhase war da 
 
Am 05.April 2023 haben wir unsere Osterfeier im Kinder-
garten gefeiert. Bei leckeren Keksen und Säften haben wir 
es uns gut gehen lassen. Auch der Osterhase war fleißig 
und hat im Garten für jedes Kind ein Nest versteckt. Bei 
schönem Wetter haben die Kinder ein Nest gesucht und ge-
funden. Strahlende Gesichter wurden auf einem Foto fest 
gehalten.  
 

 
 
 
Ausflug ins Planetarium 
 
Passend zu unserem letzten Projekt im Kindergarten „Das 
geheimnisvolle Universum“ haben wir am 17. April 2023 
das Planetarium in Laupheim besucht. Gemeinsam mit den 
Eltern gab es extra eine Kindervorstellung, bei der die Kin-
der und auch wir eine spannende Weltraumreise erleben 
durften.  
 

 

 
 

 
 
Einladung zur Sitzung des Verwaltungsausschusses des 
Kreistages am 2. Mai 2023 
 
Am Dienstag, den 2. Mai 2023, findet im großen 
Sitzungssaal des Landratsamts Alb-Donau-Kreis im Haus 
des Landkreises in Ulm eine Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses des Kreistags statt.  
 
Beginn ist um 14:30 Uhr.  
 
Tagesordnung 
 
Öffentliche Beratung 
 

1. ÖPNV-Busverkehre im Alb-Donau-Kreis – Bericht 
2. Änderung des Gesellschaftsvertrages im Rahmen 

der DING-Verbundstrukturreform – Vorberatung 
3. Erneuerung der zentralen Netzwerkinfrastruktur 

des Landratsamtes 
4. Bekanntgaben 

 
Heiner Scheffold 
Landrat 
 
 
Informationsveranstaltung am 6. Mai 
Der Alb-Donau-Kreis, die Stadt Ulm und der Landkreis 
Neu-Ulm suchen Pflegeeltern 
 
Es gibt verschiedene Gründe, warum Eltern Unterstützung 
bei der Erziehung ihrer Kinder brauchen und eine Trennung 
des Kindes von seiner Herkunftsfamilie nötig werden kann. 
Das Engagement von Pflegefamilien, Kindern aus diesen 
Familien ein Zuhause anzubieten, sie für einen kurzen oder 
langen Zeitraum liebevoll zu betreuen, kann für die be-
troffenen Kinder eine wertvolle Unterstützung sein. Für die 
Pflegefamilien bedeutet dies, Verantwortung für ein Kind 
zu übernehmen, das nicht nur seinen Lieblingsteddy, son-
dern auch seine bisherige Geschichte mitbringt. 
Die Betreuung eines Kindes in einer Pflegefamilie stellt eine 
besondere Form der „Hilfen zur Erziehung“ dar. Privatperso-
nen – auch ohne pädagogische Ausbildung – übernehmen 
Aufgaben der öffentlichen Erziehungshilfe. Die Jugendäm-
ter des Alb-Donau-Kreises, der Stadt Ulm und des Landkrei-
ses Neu-Ulm sind stets auf der Suche nach neuen Pflegeel-
tern, die bereit sind zu helfen und Kinder für eine kürzere  
oder längere Zeit aufzunehmen. 
 
•  Haben Sie Freude am Zusammenleben mit Kindern? 
•  Möchten Sie Vertrauen schenken, Mut machen und  

Geduld zeigen? 
•  Verfügen Sie über Einfühlungsvermögen, Zeit und  

Belastbarkeit?  

SONSTIGE BEHÖRDEN 

 

i 
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•  Können Sie sich vorstellen, einem fremden Kind einen 
Platz in Ihrer Familie zu geben? 

•  Sind Sie offen für die Zusammenarbeit mit der Her-
kunftsfamilie, dem Jugendamt sowie anderen Institutio-
nen? 

 
Um diese verantwortungsvolle Aufgabe gut wahrnehmen zu 
können, bieten wir den Pflegefamilien vielfältige Unterstüt-
zungsmöglichkeiten an. Bei unserer Infoveranstaltung am 
Samstag, den 6. Mai 2023, um 19 Uhr im Jugendhaus Büch-
senstadel, Platzgasse 18 in Ulm, haben Sie die Möglichkeit 
sich über persönliche Voraussetzungen, Pflegedauer, Un-
terstützungsangebote sowie finanzielle Leistungen zu in-
formieren. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.  
 
Kontakte 
Fachberatung Vollzeit- und Bereitschaftspflege der Stadt 
Ulm:  
www.pflegekinder.ulm.de 
Pflegekinderdienst Landratsamt Neu-Ulm:  
https://www.landkreis-nu.de/de/Service-Verwaltung/ 
Unsere-Fachbereiche/Jugend-Familie/Pflegefamilien 
Pflegekinderdienst 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis: 
https://www.alb-donau-kreis.de/home/dienstleistungen 
+service/pflegekinderdienst.Html 
 
 
Geflügelpest im Landkreis Neu-Ulm bestätigt 
Stallpflicht auch im Alb-Donau-Kreis und im Stadtkreis 
Ulm 
 
Wie das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) heute bestätigte, 
waren verendete Möwen, die im Landkreis Neu-Ulm bei  
Gerlenhofen und Ludwigsfeld gefunden wurden, mit dem 
Geflügelpestvirus infiziert. Aufgrund der räumlichen Nähe 
haben sich die Veterinärämter der Kreise Neu-Ulm, Alb- 
Donau und Ulm unverzüglich wegen der erforderlichen 
Maßnahmen abgestimmt.  
Um einen Eintrag der hochansteckenden Viren in Geflügel-
bestände zu verhindern, wird im Alb-Donau-Kreis und im 
Stadtkreis Ulm eine Aufstallungspflicht angeordnet. „Wir 
haben immer wieder vor dem anhaltend hohen Ausbruchsri-
siko gewarnt und dazu aufgefordert, die Biosicherheitsmaß-
nahmen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verstärken. 
Nun sind wir mit dem Ernstfall konfrontiert. Natürlich be-
deuten die kreisweiten Aufstallungen eine Einschränkung. 
Aber Möwen haben einen großen Bewegungsradius und 
zwischenzeitlich wurden deutlich über 500 tote Vögel im 
Kreis Neu-Ulm gefunden. Für uns als direkte Nachbarn 
heißt die Devise nun größtmögliche Vorsicht. Geflügelhal-
terinnen und -halter müssen jetzt jeden Kontakt zwischen 
Wildvögeln und dem eigenen Geflügelbestand sicher ver-
hindern. Wer dagegen verstößt, riskiert die Gesundheit sei-
ner Tiere und gefährdet damit auch andere Geflügelbe-
stände“, sagten die Leiter der Veterinärämter Dr. Joachim 
Butscher (Alb-Donau-Kreis) und Dr. Thomas Ley (Stadt 
Ulm).

Stallpflicht und obligatorische Einhaltung von Biosi-
cherheitsmaßnahmen 
Die entsprechenden Allgemeinverfügungen im Alb-Donau-
Kreis und im Stadtkreis Ulm treten am morgigen 25. April 
2023 in Kraft. In beiden Raumschaften müssen die be-
troffenen Geflügelarten (dazu zählen Hühner, Truthühner, 
Perlhühner, Rebhühner, Fasanen, Enten, Gänse, Strauße, 
Emus und Nandus) vorerst bis zum 21. Mai 2023 in ge-
schlossenen Ställen oder unter einer überstehenden, dich-
ten Abdeckung und mit einer gegen Wildvögel gesicherten 
Seitenbegrenzung gehalten werden. Zudem müssen Geflü-
gelhalterinnen und Geflügelhalter die Biosicherheitsmaß-
nahmen konsequent einhalten. Seit dem 21. Januar 2023 
sind diese unter anderem folgenden Maßnahmen durch 
eine Anordnung der Landesregierung in Baden-Württem-
berg auch für Geflügelhaltungen mit weniger als 1.000 Tie-
ren verpflichtend: 
 Sicherung der Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder 

sonstigen Standorten der Vögel gegen unbefugten Zu-
tritt. 

 Ställe oder die sonstigen Standorte der Vögel dürfen 
von betriebsfremden Personen nur mit betriebseigener 
Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten 
werden. 

 Unverzügliche Reinigung und Desinfektion der Schutz-
kleidung nach Gebrauch, unschädliche Beseitigung von 
Einwegschutzkleidung. 

 Nach jeder Einstallung oder Ausstallung der Vögel müs-
sen die dazu eingesetzten Gerätschaften und der Verla-
deplatz und frei gewordenen Stallungen gereinigt und 
desinfiziert werden. 

 Eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung muss 
durchgeführt und hierüber Aufzeichnungen gemacht 
werden. 

 Vorhaltung einer betriebsbereiten Einrichtung zum Wa-
schen der Hände sowie einer Einrichtung zum Wechseln 
und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der 
Schuhe.  

Sollte in Ausnahmefällen eine Aufstallung nicht möglich 
sein, werden die jeweiligen Geflügelhalterinnen und Geflü-
gelhalter aufgerufen, sich umgehend mit dem zuständigen 
Veterinäramt in Verbindung zu setzen, um das weitere Vor-
gehen zu besprechen. 
Die vollständigen Allgemeinverfügungen mit allen Bestim-
mungen sind auf den Webseiten des Alb-Donau-Kreises 
und der Stadt Ulm unter den Bekanntmachungen einsehbar.  
Zudem weisen die Veterinärämter die Bevölkerung darauf 
hin, dass Wildvögel, die schwach, teilnahmslos oder auf an-
dere Weise krank erscheinen, auf gar keinen Fall angefasst 
oder mitgenommen werden sollten. Stattdessen sollte der 
Fund bei der zuständigen Veterinärbehörde oder Gemeinde 
gemeldet werden. 
Hintergrundinformationen 
Die Aviäre Influenza (Geflügelpest), umgangssprachlich 
auch Vogelgrippe genannt, ist eine durch Viren ausgelöste, 
anzeigepflichtige Infektionskrankheit bei Vögeln. Sie ist 
hochansteckend, verläuft mit schweren allgemeinen Krank-
heitszeichen und endet für das betroffene Geflügel in der 
Regel tödlich. Das Virus kann über den direkten Kontakt von 
Tier zu Tier übertragen werden. Insbesondere wildlebende  
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Wasservögel sind häufig Virusüberträger. Sie können das 
Virus über große Entfernungen verschleppen. Das Virus ver-
breitet sich auch über die Luft. Zudem ist eine indirekte 
Übertragung durch Fahrzeuge, Mist, Futter oder Transport-
kisten möglich. Der Mensch ist ebenfalls ein bedeutsamer 
Überträger der Seuche: Über nicht gereinigte und desinfi-
zierte Kleider, Schuhe oder Hände kann die Geflügelpest 
weiterverbreitet werden. Eine Ansteckung von Menschen ist 
unwahrscheinlich.  
 

 

Dr. Michelle Flohr ist neue Leiterin des Sozialdezernats 
im Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
 

„Ob die Aufnahme von Geflüchteten, die Wohngeld-Reform, 
die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes oder der Fach-
kräftemangel bei Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern – 
die Herausforderungen des Dezernats Jugend und Soziales 
sind enorm. Ich freue mich, dass mit Frau Dr. Flohr eine ver-
sierte Führungskraft aus der Region diese wichtige Lei-
tungsaufgabe im Landratsamt übernimmt“, sagt Landrat 
Heiner Scheffold. Dr. Michelle Flohr folgt als Dezernentin 
auf Josef Barabeisch, der das Sozialdezernat elf Jahre gelei-
tet hat und Ende Mai in den Ruhestand tritt. Um eine rei-
bungslose Übergabe zu gewährleisten, ist Frau Dr. Flohr be-
reits seit April in ihrer neuen Funktion im Landratsamt Alb-
Donau-Kreis tätig. Sie war zuvor bei der Stadt Ulm als Ge-
schäftsführerin des Jobcenters Ulm tätig. Gebürtig stammt 
die 42-Jährige aus Geislingen an der Steige, ist aber größ-
tenteils im Alb-Donau-Kreis aufgewachsen. Sie hat in Hei-
delberg Soziologie sowie Personal- und Organisationsent-
wicklung studiert und anschließend neben ihrer Promotion 
an der Universität sowie für die Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (damals InWEnt) gearbeitet. Bevor 
sie nach Ulm wechselte, verantwortete sie von 2012 bis 
2018 beim Landratsamt München die Integrierte Sozialpla-
nung im Sozialdezernat. 
Das Dezernat Jugend und Soziales im Landratsamt Alb-Do-
nau-Kreis deckt eine große Bandbreite an Themen ab: von 
der Familienhilfe durch das Jugendamt bis zur Flüchtlings-
unterbringung. Die Fachdienste des Sozialdezernats sind 
unter anderem auch dafür zuständig, diverse staatliche 
Leistungen auszuzahlen – wie die Eingliederungshilfen für 
Menschen mit Behinderung, BAföG, Wohngeld oder Asylbe-
werberleistungen. Zudem ist im Sozialdezernat das Jobcen-
ter Alb-Donau angesiedelt. Durch zahlreiche Reformen, bei-
spielsweise im Bereich Wohngeld oder durch das Bundes-
teilhabegesetz sowie den großen Flüchtlingszustrom sind 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernats stark 
gefordert. „Ich danke Herrn Barabeisch für seine große Lo-
yalität, seine hervorragende Arbeit und seinen enormen Ein-
satz. Er hat während seiner beruflichen Laufbahn viele Re-
formen erfolgreich auf Kreisebene umgesetzt und dabei im-
mer die Menschen im Blick behalten. Es ist uns gelungen, 
mit Frau Dr. Flohr einen reibungslosen Übergang auf dieser 
verantwortungsvollen Position zu gewährleisten. Ich bin 
überzeugt, dass sie die erfolgreiche Arbeit unseres langjäh-
rigen Dezernenten Josef Barabeisch in die Zukunft entwi-
ckeln und ihre eigenen Akzente setzen wird“, sagt Landrat 
Heiner Scheffold. 
 

AGENTUR FÜR ARBEIT ULM 
 
Veranstaltungshinweis 
Duale Hochschule Heidenheim informiert 
 
Intensiv studieren, Berufserfahrung sammeln und schon 
eigenes Geld verdienen. Das sind Merkmale, die ein Stu-
dium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
(DHBW) für viele junge Menschen beliebt machen. Anne 
Popplow, Studienberaterin der DHBW Heidenheim stellt 
im Rahmen eines Online-Vortrags die verschiedenen 
Studiengänge ihrer Hochschule vor und gibt wertvolle 
Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen, zum 
Bewerbungsverfahren und darüber, wie man geeignete 
Partnerfirmen finden kann. Die Veranstaltung am Mitt-
woch, den 10. Mai beginnt um 15:30 Uhr und endet um 
16:45 Uhr. 
Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BiZ@arbeits-
agentur.de oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 
0731 160-888. Der Link zum Videokonferenzportal wird  
1-2 Tage vor Veranstaltungsbeginn zugesandt. Die Teil-
nahme ist kostenfrei und mittels Computer, Notebook, Tab-
let oder Smartphone möglich. 
 
 

 
 

 
MUSIKKAPELLE EMERKINGEN E. V. 
 

 
 
 
 

 

Probentermine: 
 
Vororchester: 
Montag, 01.05.       keine Probe 
 
Jugendkapelle: 
Freitag, 28.04.        18:00 Uhr Probe 
 
Aktive Kapelle 
Freitag, 28.04.         19:00 Uhr Marschprobe 
Sonntag, 30.04.       KMF Mietingen 
Montag, 01.05.     Unterhaltung Ersingen 
 
 
Kreismusikfest Mietingen 
 
Am Sonntag werden wir beim Kreismusikfest des Blasmu-
sik-Kreisverband Biberach beim Wertungsspiel in der Mar-
schmusik teilnehmen. Unser Vortrag wird um 10:10 Uhr vor 
der Halle in Mietingen sein. Um 13 Uhr spielen wir beim Ge-
samtchor und um 13:30 Uhr wird der Umzug beginnen. Wir 
laufen unter der Nummer 87 zusammen mit einem „Werbe-
wagen“ und unseren Nachwuchsmusiker:innen. So möchten 
wir kräftig Werbung für die Musikertage machen! 
Der Bus fährt um 8:30 Uhr am Probeheim ab. 
  

VEREINSNACHRICHTEN 
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Maifest Ersingen 
 
Am 1. Mai spielen wir zur Nachmittagsunterhaltung um 
14:30 Uhr in Ersingen. 
Wie bereits vergangenen Montag, möchten wir auch in  
Ersingen unser abwechslungsreiches Programm präsentie-
ren und freuen uns auf EUCH! 
Für die Musiker:innen ist um 13:45 Uhr Abfahrt am  
Probeheim. 
 

Peter Pflug, 1. Vorsitzender 

 
 

 

SSV EMERKINGEN 
 
 
 

 

ABTEILUNG: FUSSBALL 
 

SSV - Aktive 
 
Reserve u. I. Mannschaft SGM Emerkingen/Ehingen-Süd 
Rückrunde KL B1 
 
Sonntag 23. April 
SV Granheim  -  SGM Emerk/Ehi-Süd Res.   = 1:5 
SV Granheim – SGM Emerk/ehi-Süd I = 1:7 
Tore: 14. Min. = 0:1 = N. Huber; 19. Min. = 1:1;  
20. Min. = 1:2 = J. Hauler; 25. Min. = 1:3 = S. Saric;  
45. Min. = 1:4 = R. Stoß; 71. Min. = 1:5 = F. Kruber;  
81. Min. = 1:6 = S. Maier; 89.Min. = 1:7  = R.Stoß; 
 
+++ Kantersieg auf der Alb+++ 
Nach zweiwöchiger Pause gelang der SGM ein deutlicher 
Sieg. N. Huber sorgte mit einem Schuss in den Torwinkel 
früh für das 0:1. Das rüttelte den Gastgeber wach. Der 
Gäste-TW war gefordert und verhinderte gekonnt den Aus-
gleich. Kurz später allerdings das 1:1.  Der Ausgleich aus 10 
mtr. wurde mit einem platzierten Schuss erzielt. Im Gegen-
zug wurde J. Hauler freigespielt. Er vollendete cool zur Füh-
rung. Das 1:3 entstand nach einem gut gespielten Angriff: 
Flanke-Rückpass-Direktabnahme-Tor. Kurz vor dem Pau-
senpfiff mit dem 1:4 die Vorentscheidung. In Halbzeit zwei 
ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Drei weitere Tore 
zum deutlichen Sieg wurden erzielt. 
 
Die nächsten Spiele 
Sonntag 30. April 
TSV Rißtissen – SGM Emerk/Ehi-Süd Res. + I.  
= 13:15 + 15 Uhr 
Die Begegnung ist das Top-Spiel dieses Spieltages. In der 
Vorrunde nahm Rißtissen mit einem Sieg die Punkte mit. 
Kann die SGM diesmal den Spieß umdrehen? Wenn die SGM 
weiter im Rennen um die Aufstiegsplätze bleiben will, ist 
dies nötig.  
Der Tabellenführer Niederhofen ist spielfrei. 

 
 
Sonntag 07. Mai 
SGM Zwiefalten/Hayingen – SGM Emerk/Ehi-Süd I 
 
 
Ü 30 Fußballer 
 
…..  schnüren die Fußballschuhe auch im Frühjahr wieder. 
Mit den Spielern vom SSV Ehingen-Süd wird jeweils am 
Donnerstag ab 20:30 Uhr in Kirchbierlingen trainiert.  
 
 

 
 
 
ABTEILUNG: JUGENDFUSSBALL 
 

SSV - Junioren 
 
Ergebnisse 
B-Junioren: SGM Inzigkofen/Hettingen – SGM U`stadion  
Donau-Winkel = abgesetzt 
E-Junioren: SGM O`dischingen/Donaurieden –  
SGM U`stadion/Emerk. = 5:8 
D-Junioren: SGM Emerkingen/U`stadion – TSG Ehingen III                    
= 2:3  
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A-Junioren: SGM Emerkingen Donau-Winkel –  
SGM Neufra/Riedlingen = 1:1 
 
Die nächsten Spiele 
Samstag 29. April 
F-Junioren Emerk/U`stadion beim Spieltag in Rißtissen  
ab 9 Uhr 
Bambini  Emerk/U`stadion beim Spieltag in Rißtissen  
ab 13 Uhr 
E-Junioren: SGM U`stadion/Emerk. – SW Rottenacker/ 
Munderk. = 13:00 Uhr 
D-Junioren: SGM Ringingen/Pappelau – SGM Emerkg./ 
U`stadion  = 13:30 Uhr 
C-Junioren: SGM DettingenDonau-Winkel –  
SGM Seekirch/Attenw. = 15:30 Uhr 
A-Junioren: SGM Mengen/Ennetach – SGM Emerkg. Donau-
Winkel = 17:00 Uhr 
Sonntag 30. April 
B-Junioren: SGM U`stadion Donau-Winkel –  
SGM Donaurieden  = 11:00 Uhr 
 
 

 

 
SV UNTERSTADION - TENNISABTEILUNG  
 
Jedermannturnier 
  
Am Samstag, 13.05.2023 findet um 15.00 Uhr das diesjäh-
rige Jedermannturnier für Hobby-Tennisspieler/ -innen ab 
16 Jahren statt. Anmeldungen sind ab SOFORT bei Andreas 
Gerner und Nina Häusler möglich. Anmeldungen sind bis 
30.04.2023 möglich. Die genauen Informationen zu den 
Trainingszeiten usw. werden rechtzeitig veröffentlicht.  
Im Anschluss an das Turnier findet die Siegerehrung mit  
Preisübergabe statt. Wir würden uns freuen, wenn wir viele 
Teilnehmer / Teilnehmerinnen und auch Zuschauer auf un-
serer Tennisanlage begrüßen könnten.  
 

 

 

KRIPPENMUSEUM OBERSTADION 
 
Im Zuge des Internationalen Museumstag  
am 21. Mai 2023 von 14 - 16 Uhr  
laden wir Sie zu einem Familientag ein.   
 
Auf Entdeckungsreise durch das Krippenmuseum in Ober-
stadion. Eltern, Großeltern und Geschwister können die 
Kunst um und in der Krippe bewundern während die Kleinen 
an verschiedenen Aktionen teilnehmen können. 
- Vorlesestunde für Kinder bis 7 Jahren. 
- spannende Führung mit anschließender Ralley für Kinder 

ab 8 Jahren.  
Kinder bis 12 Jahren haben an diesem Nachmittag freien 
Eintritt.  
Bitte um Reservierung unter kulturbuero@oberstadion.de 
oder Tel. 0152/24842830. 
 

SKI CLUB ROTTENACKER  
 
Inline - Kurse 
Super – endlich ist es wieder so weit  
 
Freitag, 05. Mai, 17.30 Uhr - 19.30 Uhr  
Turnhalle Rottenacker und  
Samstag, 06. Mai, 09.00 Uhr - 11.00 Uhr und  
13.00 - 15.00 Uhr  
 
Inliner fahren gehört zu den beliebtesten Freizeitaktivitä-
ten. Bewegen auf Rollen, Kurven fahren, Hindernisse um-
fahren und nur wer schnell und korrekt bremsen kann fühlt 
sich sicher.  
Wer sicher und schmerzfrei zu fallen gelernt hat, der hat 
auch keine Angst vor dem Ausprobieren neuer Bewegungs-
muster – vielleicht Slalom fahren, springen …  
Auch für Fortgeschrittene haben wir jede Menge Tipps, 
Tricks und Kniffe.  
 
Schnell anmelden (begrenzte Teilnehmerzahl):  
www.skiclub-rottenacker.de 
Teilnahmegebühr: siehe Homepage  
 
Das musst du mitbringen: Inline Skates, Schutzausrüstung 
(Fahrradhelm, Handgelenk-, Knie-und Ellenbogenschützer), 
wetterabhängige Kleidung 
 

 
 
FEUERWEHR OBERMARCHTAL 
 
60 Jahre Fanfarenzug & 5. Feuerwehr-Oldtimertreffen 
06.05. – 07.05.2023 in Obermarchtal 
 
Programm 
 
Samstag, 06.05.2023 
18:00 Uhr Florianmesse der Raumschaft Munderkingen 
19:30 Uhr Aufspielen der Fanfarenzüge im Festzelt 
Anschließend FZ – Party (Barbetrieb) 
 
Sonntag, 07.05.2023 
09:30 Uhr Gemeinsame Kirchgang der örtlichen Vereine 
09:45 Uhr Festgottesdienst im Münster Obermarchtal 
10:45 Uhr Eröffnung der Oldtimerausstellung 
Anschließend Frühschoppen mit der  
Musikkapelle Obermarchtal 
12:00 Uhr Mittagessen mit „Ochs am Spieß“ 
13:30 Uhr Umzug der Fanfarenzüge in der Klosteranlage 
16:00 Uhr gemeinsames Anlassen und Abfahren der  
Oldtimer 
 

 
  

AUS DER REGION 
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GEMEINDE LONSEE 
 
Einladung zum Maimarkt nach Lonsee! 
 
Am kommenden Montag, den 01. Mai 2023 findet wieder 
der traditionelle Maimarkt in der Ortsmitte von Lonsee 
statt. Über 130 Markthändler haben sich voller Vorfreude 
angemeldet und präsentieren ihr vielfältiges Angebot in der 
Hauptstraße, der Hindenburgstraße und der Hinteren 
Straße. 
 
Der Maimarkt ist weit über die Nachbargrenzen bekannt und 
beliebt.  Gerade die Mischung zwischen klassischem Krämer-
markt und der Bewirtung der Gäste durch die örtlichen Ver-
eine macht den besonderen Charme dieses Marktes aus. In 
jeder Gasse gibt es was zu sehen, zu kaufen, zu essen oder 
zu hören. Kommen Sie vorbei und genießen Sie die beson-
dere Atmosphäre.  
 

 
 

KREISSENIORENRAT IM ALB - DONAU – KREIS E. V. 
 
Kreisseniorenrat im Alb-Donau-Kreis  
Einladung zum Landesseniorentag in Mannheim  
im Gelände der Bundesgartenschau  
 
Der Landesseniorentag findet in diesem Jahr am 05.Juli 
2023 im Rahmen der Bundesgartenschau in Mannheim 
statt. Dazu laden wir interessierte ältere Bürger*innen 
herzlich ein daran teilzunehmen.  
Sie können morgens um 10.30 Uhr an der Veranstaltung 
des Landesseniorenrates teilnehmen, die etwa 90 Minuten 
dauern wird, und dann sich ganz der Bundesgartenschau 
widmen. Dort finden über das Gelände verteilt besondere 
Veranstaltungen für Ältere statt, die der Seniorenrat Mann-
heim für diesen Tag organisieren wird.  
Die Fahrtkosten mit dem Bus betragen 30 €, der ermäßigte 
Eintritt für den ganzen Tag über den Landesseniorenrat  
18 €.  
Eine verbindliche Anmeldung mit Namen, Adresse, Telefon-
nummer, und falls vorhanden E-Mailadresse, sollte bitte bis 
spätestens 26. Mai 2023 bei Rosi Hanesch,  
Tel: 07305 6673, Email: rosihanesch@gmx.de erfolgen.  
Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Die 
Teilnehmer/innen werden, je nachdem wo sie wohnen, be-
nachrichtigt, wo sie zu welcher Uhrzeit morgens zusteigen 
und abends aussteigen können. Die Abfahrtszeiten sind re-
lativ früh, da wir um 10.00 Uhr am BUGA-Gelände sein soll-
ten.  
Die Kosten für die Fahrt und den Eintritt bitten wir nach An-
meldebestätigung, von den Teilnehmer*innen im Voraus 
auf das Konto des Kreisseniorenrates zu überweisen.  
IBAN: DE81 6305 0000 0000 0129 64  
BIC: SOLADES1ULM  
Wir möchten noch auf unsere Webseite aufmerksam ma-
chen, auf der sie immer wieder neue Informationen finden 
können: https://www.seniorenrat-alb-donau-kreis.de/   
 

 
 
BIOSPHÄRENGEBIET SCHWÄBISCHE ALB E. V.  
 

Speiseplangestaltung in Schulen –  
Optimal und Nachhaltig 
 
Am 10.05.2023 findet von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr ein 
Workshop zum Thema „Speiseplangestaltung in Schulen“ in 
der Schillerschule in Münsingen statt. In Zusammenarbeit 
mit dem Kreislandwirtschaftsamt Reutlingen organisiert die 
Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb diesen 
Input für Vertreterinnen und Vertreter von Schulküchen und 
-mensen. Eine Anmeldung bis zum 02.05.23 ist erforder-
lich. 
Die Veranstaltung bietet Einblicke in die Struktur vor Ort 
und einen Überblick der Empfehlungen nach dem DGE-Qua-
litätsstandard. Zudem werden Anforderungen an den Spei-
seplan thematisiert und umsetzbare Ansätze für eine nach-
haltige, bio-regionale Vielfalt auf den Tellern vorgestellt. 
Nach individuellen Speiseplanchecks ist ein abschließender 
gemeinsamer Austausch geplant.   

SONSTIGES 

 

i 
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„Wir sind dabei! - Regionale Bio-Vielfalt auf den Teller“ ist 
das Motto der Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbi-
sche Alb.  
Bei einer Veranstaltung zum Thema „Speiseplangestaltung 
in Schulen“ möchte die Bio-Musterregion gemeinsam mit 
dem Kreislandwirtschaftsamt Reutlingen aufzeigen, dass 
durch Stellschrauben wie beispielsweise die Optimierung 
des Menüplans genau dies möglich gemacht werden kann.  
Unsere Anforderungen an den Mittagstisch sind sehr hoch. 
Es soll gesund, hochwertig und dazu auch noch lecker sein. 
Zudem müssen natürlich auch die Kosten berücksichtigt 
werden. Wie bekommt man das alles unter einen Hut und 
behält nebenbei auch noch den eigenen nachhaltigen Fuß-
abdruck im Auge? 
Die Schillerschule in Münsingen kann dazu bereits positive 
Erfahrungen teilen. Darüber hinaus werden Tanja Meier und 
Christine Beck vom Kreislandwirtschaftsamt Reutlingen die 
Anforderungen an den Speiseplan aus verschiedenen Per-
spektiven darstellen. Beispielsweise haben Küchenleitungen 
oder der Kostenträger andere Themen, als das Ausgabeper-
sonal oder die Tischgäste. Im besten Fall sollen diese ver-
schiedenen Ansprüche in Einklang gebracht werden. Ergän-
zend dazu werden die Empfehlungen nach den DGE-Stan-
dards vorgestellt. Maike Honold von der Bio-Musterregion 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb wird auf einfache Mög-
lichkeiten eingehen, wie und welche bio-regionalen Erzeug-
nisse in den Küchen platziert und den Tischgästen serviert 
werden können. Abschließend können die Teilnehmenden 
mitgebrachte Speisepläne anhand eines Checks prüfen und 
bei einem gemeinsamen Austausch besprechen. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung erhalten die Teilnehmen-
den wertvollen Input für einen optimalen und nachhaltigen 
Speiseplan.  
 
Eine Anmeldung ist online bis zum 02.05.2023 über die 
Bio-Musterregion erforderlich: https://www.biomusterregi-
onen-bw.de/Anmeldung_zu_Veranstaltung 
 

 
 

 
IHK ULM 
 

 
 
Jetzt gemeinsam Wirtschaft gestalten.  
Vollversammlungswahl 2023 der IHK Ulm  
 
Bis zum 10. Mai 2023, 12:00 Uhr, können Mitgliedsunter-
nehmen der IHK Ulm ihre Vertreterinnen und Vertreter in 
die Vollversammlung wählen. Für das oberste Gremium der 

IHK Ulm kandidieren in diesem Frühjahr 98 Unternehmerin-
nen und Unternehmer in sechs Wahlgruppen und acht 
Wahlbezirken.  
Die Vollversammlung bestimmt den Kurs der IHK Ulm und 
entscheidet über Fragen, die für die kammerzugehörige ge-
werbliche Wirtschaft von grundsätzlicher Bedeutung sind. 
Darüber hinaus wählen die Mitglieder der Vollversammlung 
den Präsidenten oder die Präsidentin sowie die Vizepräsi-
dentinnen und Vizepräsidenten (das Präsidium), beschlie-
ßen den IHK-Wirtschaftsplan und entscheiden über die zu 
entrichtenden Beiträge.  
Alle Wahlberechtigten sind aufgefordert, an der Wahl teil-
zunehmen. Neben der Briefwahl besteht auch wieder die 
Möglichkeit, online zu wählen. Informationen zur Vollver-
sammlungswahl sowie allen Kandidierenden sind auf der In-
ternetseite www.ihk-ulm-wahl.de zu finden.  
 

 
 
BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND 
(BUND) REGIONALVERBAND DONAU-ILLER  
 
„Die Sonne schickt uns keine Rechnung – eigenen Photo-
voltaik-Strom erzeugen“ Online-Veranstaltung via Zoom 
Donnerstag, 04. Mai 2023    18.00 – 19:30 Uhr 
Referent: Lars Häußler, Regionale Energieagentur Ulm 
gGmbH, Moderation: Jana Slave, BUND RV Donau-Iller 
Die Sonne stellt uns täglich ein riesiges Energiepotential 
zur Verfügung, das immer noch viel zu wenig genutzt wird. 
Abgesehen davon, dass der Umstieg auf Erneuerbare alter-
nativlos ist, um die Erderwärmung zu stoppen, lohnt es sich 
für jeden Einzelnen wegen der stark steigenden Strom-
preise, auf eigenen Dachflächen Strom zu erzeugen. 
Mit einer Photovoltaik-Anlage können Sie ihren eigenen 
Strom vom Dach erzeugen. Um den Sonnenstrom auch zeit-
versetzt nutzen zu können und den Eigenverbrauch zu er-
höhen, gibt es immer neuere Möglichkeiten. Beispielweise 
die Nutzung von Batteriespeichern oder die Kombination 
der Photovoltaik-Anlage mit Elektromobilität. Bei dem Vor-
trag der Energieagentur Ulm erhalten Sie Informationen 
dazu, was bei der Planung und Umsetzung alles zu beach-
ten ist und welche Möglichkeiten wirtschaftlich sinnvoll 
sind. Individuelle Fragen werden von Herrn Häußler gerne 
im Anschluss an den Vortrag beantwortet.  
Der BUND-Regionalverband ist in Kooperation mit dem 
Photovoltaiknetzwerk Donau-Iller, dem Ulmer Initiativkreis 
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung e.V. sowie der Regio-
nalen Energieagentur Ulm bzw. der Energieagentur Biber-
ach Träger der Veranstaltungen im Alb-Donau-Kreis und 
Landkreis Biberach. 
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos.  
 
Anmeldung unter  
https://us06web.zoom.us/meeting/register/ 
tZYod-2uqDMpGdw-Kxc7pSx0BWguvlbKC80k 
Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs- 
E-Mail mit Informationen über die Teilnahme am Mee-
ting. Diese bitte bis zur Veranstaltung gut aufbewahren 
und abspeichern. Max. Teilnehmerzahl: 100. 
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LANDESVERKEHRSWACHT BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.  
UNFALLKASSE BADEN-WÜRTTEMBERG 
 
Schulweg üben leicht gemacht  
schulwegtrainer.de: Neue Initiative von Landesverkehrs-
wacht BW und UKBW bringt Eltern und Kindern die wich-
tigsten Verkehrsregeln für den Schulweg näher 
 
Lernen fängt beim Schulweg an: Die Online-Plattform 
www.schulwegtrainer.de vermittelt die wichtigsten Ver-
kehrsregeln für Schulanfängerinnen und Schulanfänger. 
Die gemeinsame Initiative der Landesverkehrswacht  
Baden-Württemberg und der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg, die vom Ministerium des Inneren, für Digitali-
sierung und Kommunen Baden-Württemberg gefördert 
wird, will dem Trend zum Elterntaxi entgegenwirken und 
Eltern Verhaltenstipps an die Hand geben, wie sie Kin-
der auf eine sichere Teilnahme im Straßenverkehr vor-
bereiten können.  
Der Schulwegtrainer vermittelt angehenden Schulkindern 
und ihren erwachsenen Bezugspersonen grundlegende Ver-
haltensweisen für einen sicheren Schulweg. Mit kurzen Vi-
deos und prägnanten Tipps werden ihnen einfach umsetz-
bare Sicherheitsregeln an die Hand gegeben. Erziehungs-
personen erhalten darüber hinaus Sicherheitsempfehlungen 
für das Elterntaxi, wenn sich das Auto auf dem Schulweg 
nicht vermeiden lässt.  
„Ein sicherer Schulweg ist essentiell wichtig, denn unsere 
Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Wir dürfen un-
sere Kinder keinen unnötigen Gefahren im Straßenverkehr 
aussetzen. Mit dem Schulwegtrainer geben wir Eltern und 
Kindern innovative und spannende Tipps an die Hand. Wir 
klären über Risiken und Gefahren auf dem Schulweg auf 
und sorgen so für mehr Sicherheit auf dem Weg vor und 
nach der Schule“, sagte der Stv. Ministerpräsident und In-
nenminister Thomas Strobl.  
„Statistisch gesehen verunglücken mehr Kinder als Insassen 
in einem Auto als auf einem Gehweg, auf dem sie zu Fuß 
unterwegs sind. Und Elterntaxis sind vielerorts ein Ärgernis. 
Mit unseren Videoclips und alltagsnahen Empfehlungen 
zeigen wir Eltern, wie sie den Schulweg ihres Kindes zu Fuß 
gut planen können und worauf sie dabei achten sollten. Der 
Schulwegtrainer ist eine echte Hilfe für Eltern und Kinder“, 
so Burkhard Metzger, Präsident der Landesverkehrswacht 
Baden-Württemberg.  
„Sichere und gesunde Schülerinnen und Schüler in der 
Schule und auf dem Schulweg – das ist unser Ziel!“, betont 
Tanja Hund, Geschäftsführerin der UKBW. „Verkehrsprä-
vention ist sehr wichtig zur Vermeidung von Unfällen. Der 
Schulwegtrainer knüpft genau hier an und schult Kinder 
und Eltern bei der Verkehrserziehung gleichermaßen. Wir 
freuen uns, dass der Schulwegtrainer jetzt an den Start 
geht!“ 
 
Der Schulwegtrainer einfach erklärt: 
› Die Online-Anwendung www.schulwegtrainer.de wirbt 

für den Schulweg zu Fuß und zeigt Wege zur Vermei-
dung des Elterntaxis. 

› Videoclips und einfach umsetzbare Tipps erleichtern 
eine niedrigschwellige Informationsvermittlung an viele 

Zielgruppen: Erwachsene und Kinder erhalten zielgrup-
pengerecht die wichtigsten Verhaltensregeln für einen 
sicheren Schulweg an die Hand. 

› Vertiefende Informationen für Erwachsene, z. B. in den 
FAQ unterstützen beim praktischen Üben des Schul-
wegs. 

› Alle wichtigen Empfehlungen sind auch in Leichter Spra-
che verfügbar, alle Videoclips sind untertitelt. 

› Eine Offline-Version wird kostenlos als Download be-
reitgestellt.  

 
Die Online-Anwendung www.schulwegtrainer.de unter-
stützt die Ehrenamtlichen in den Verkehrswachten vor Ort 
bei der Verkehrserziehung in Kindergärten und Schulen. 
Darüber hinaus kann diese bei Veranstaltungen der Polizei 
in der Verkehrs- und Unfallprävention zur Regelverdeutli-
chung bei Kindern oder zur Information von erwachsenen 
Bezugspersonen eingesetzt werden.  
 
Über die Initiative 
Der digitale Schulwegtrainer ist eine Initiative der Landes-
verkehrswacht Baden-Württemberg e. V. und der Unfall-
kasse Baden-Württemberg. Gefördert wird diese vom Minis-
terium des Innern, für Digitalisierung und Kommunen  
Baden-Württemberg.  
 
Mehr Informationen über Schulwegsicherheit finden Inte-
ressierte auf der Internetseite www.verkehrswacht-bw.de. 
 

 
 
AOK ULM-BIBERACH 
 
Weniger Vergiftungen bei Kindern 
Im Alltag lauern für Kinder viele Gefahren 
 
Medikamente, die aussehen wie Bonbons, Spülmaschinen-
tabs in bunten Farben: Im Haushalt lauern viele giftige 
Stoffe, die für Kinder mitunter gefährlich werden können. 
Neugierig verwenden sie Haushalts- und Reinigungsmittel, 
Medikamente oder Pflanzen für ihr Spiel und nicht selten 
gelangen die Dinge dann auch in den Mund. Wenn es sich 
dabei um eine schädliche Substanz handelt, kann das 
schlimme Folgen haben. 
Während bei Kindern bis zu sechs Monaten Sturz-, Trans-
port- und Erstickungsunfälle dominieren, sind es in der Al-
tersgruppe sieben Monate bis vier Jahre vor allem das Ver-
schlucken von Gegenständen, Verbrennungen sowie Vergif-
tungen und Verätzungen. 
In Ulm und im Alb-Donau-Kreis mussten 2021 149 AOK-
versicherte Kinder unter 14 Jahren aufgrund einer Vergif-
tung ärztlich behandelt werden. Die Vergiftungshäufigkeit 
ging landesweit von 2017 bis 2021 jährlich durchschnittlich 
um 5,48 Prozent zurück, in der Region um 5,71 Prozent. 
Besonders auffällig ist der starke Rückgang während der 
Corona-Lockdownphasen 2020/2021 um 24,93 Prozent. 
Gründe dafür könnten sein, dass Eltern mehr zu Hause wa-
ren und deshalb besser auf die Kinder aufpassen konnten.  



 

16Gemeinde Emerkingen  ·  No. 16  ·  28.04.2023 

 

Gleichzeitig war der Nachwuchs weniger in der Natur unter-
wegs und konnte deshalb weniger giftige Dinge wie Pilze  
oder Beeren verschlucken.  
Die Liste der möglichen Anzeichen für eine Vergiftung ist 
breit gefächert. Sie reicht von Bauchschmerzen über Übel-
keit, Erbrechen, Schwindel, Müdigkeit und Unwohlsein bis 
hin zu Bewusstlosigkeit und Herz-Kreislauf-Stillstand. „Be-
steht der Verdacht einer Vergiftung, rufen Sie den Ret-
tungsdienst 112 und danach die Vergiftungs-Informations-
zentrale Freiburg unter 0761 19240 an“, sagt Dr. Ralph 
Bier, Mediziner bei der AOK Baden-Württemberg. „Sollte 
das Kind bewusstlos sein, wird es in die stabile Seitenlage 
gebracht und zugedeckt. Falls es nicht atmet, muss sofort 
mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen werden. Versu-
chen Sie nicht, das Kind zum Erbrechen zu bringen, da bei 
ätzenden Substanzen die Lunge geschädigt werden kann.“ 
Der Mediziner empfiehlt bei einem Notfall, noch vorhan-
dene Giftreste oder die Verpackung sicherzustellen. Sie 
können den Rettungskräften und Ärzten wichtige Hinweise 
für die Behandlung geben. 
Die Risiken für eine Vergiftung bei Kindern lassen sich sen-
ken, wenn einige Regeln im direkten Umfeld des Kindes ein-
gehalten werden: Medikamente, Putz- und Reinigungsmit-
tel, nikotinhaltige Produkte wie Zigaretten oder Liquids für 
E-Zigaretten sowie andere giftige Stoffe wie zum Beispiel 
ätherische Öle sollten immer außerhalb der Reichweite von 
Kindern aufbewahrt werden. Giftpflanzen in Haus und Gar-
ten sollten durch ungiftige Zier- oder Nutzpflanzen ersetzt 
werden. 
 
 
„Mit dem Rad zur Arbeit“ startet 
Ab 1. Mai laden AOK und ADFC wieder zur beliebten Mit-
machaktion ein  
 
Spätestens mit Einzug des Frühlings machen Fahrrad-Fans 
ihren Drahtesel startklar für die neue Saison. Darunter auch 
viele Berufstätige, die in der wärmeren Jahreszeit den Weg 
in die Firma mit dem Rad zurücklegen. Sie alle können sich 
ab 1. Mai wieder an der beliebten Mitmachaktion „Mit dem 
Rad zur Arbeit“ (MdRzA), einer gemeinsamen Initiative der 
AOK und des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, beteili-
gen. Arbeitnehmende, die im viermonatigen Aktionszeit-
raum bis Ende August an mindestens 20 Tagen das Fahrrad 
für den Arbeitsweg nutzen, haben auch dieses Jahr wieder 
die Chance, attraktive Preise zu gewinnen.  
„Gesundheit und Klimawandel sind Themen, die in den letz-
ten Jahren noch stärker in den gesellschaftlichen Fokus ge-
rückt sind. Durch die Teilnahme bei ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ 
kann ich einen kleinen Beitrag in beiden Bereichen leisten. 
Denn sportliche Betätigung auf dem Rad ist gut für die Ge-
sundheit und für die Umwelt“, nennt Manuel Kirsch, Koordi-
nator Betriebliches Gesundheitsmanagement bei der AOK 
Ulm-Biberach, zwei Gründe, warum Berufstätige sich ab Mai 
der Initiative anschließen sollten. Allein in Ulm, dem Alb-
Donau-Kreis und dem Landkreis Biberach legten die Teil-
nehmenden im vergangenen Jahr 268.915 Kilometer zurück 
und konnten somit einen zusätzlichen CO2-Ausstoß von 
43,67 Tonnen vermeiden.

Inzwischen rüsten auch immer mehr Unternehmen auf und 
entwickeln sich durch Umsetzung verschiedener Maßnah-
men zu fahrradfreundlichen Betrieben. Für Firmen, die die-
ses Ziel ebenfalls verfolgen, aber noch Informationen dazu 
brauchen, bieten AOK und ADFC in diesem Jahr wieder kos-
tenfreie Seminare an. „In mehreren Modulen erfahren die 
Teilnehmenden, wie man mit einfachen Schritten die Firma 
fahrradfreundlicher gestalten kann. Dabei zeigen Kleinun-
ternehmen und Konzerne mittels praktischer Beispiele, wie 
sie das genau umgesetzt haben“, erklärt Manuel Kirsch. Alle 
Infos zu den Inhalten und Terminen der diesjährigen Semi-
nare sind auf der MdRzA-Aktionsseite abrufbar. 
Die Anmeldung zur Aktion ist ganz einfach über die Home-
page www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de möglich. Hier gibt es 
auch weitere Informationen zur Aktion und zu den Gewin-
nen.  
 

 
 
BLINDEN- UND SEHBEHINDERTENVERBAND  
WÜRTTEMBERG E. V. 
 
Einladung zur Vortragsreihe „Leben mit Sehbehinderung“  
 
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. 
V. lädt zu einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Le-
ben mit Sehbehinderung“ in digitalem Format (Zoom) oder 
per Telefon, ein. Nachlassende Sehkraft tritt oft unerwartet 
ein und stellt die Betroffenen, aber auch die Angehörigen 
und Freunde vor große Fragen und Herausforderungen. Mit 
der Vortragsreihe möchten wir dem genannten Personen-
kreis Informationen geben, wie ein selbstständiges und 
selbstbestimmtes Leben trotz Sehbehinderung möglich ist. 
 
Termin:  
10. Mai 2023 um 19:00 Uhr 
Thema: Altersbedingte Makula Degeneration 
Herr Dr. David Merle von der Universitätsaugenklinik 
Tübingen 
Zeit: Von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr. 
 
Meeting-ID: 854 0624 0815 
Schnelleinwahl (mobil) 
+496971049922,85406240815 Deutschland 
+496938079883,85406240815 Deutschland 
 
Einwahl nach Standort (Festnetz) 
+49 69 7104 9922 Deutschland 
+49 69 3807 9883 Deutschland 
Meeting-ID: 854 0624 0815 
 
Bitte melden Sie sich in unserer Verbandsgeschäftsstelle 
unter der Telefonnummer 0711-21060-0 oder per E-Mail 
vgs@bsv-wuerttemberg.de, an. Sie erhalten dann vor der 
Veranstaltung den Link zur Zoomkonferenz. 
 
BSV Württemberg e.V., Lange Str. 3, 70173 Stuttgart,  
https://www.bsv-wuerttemberg.de/ 
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Unsere Vortragsreihe wird im Herbst 2023 fortgesetzt. Sie 
möchten mit dabei sein? Gerne können Sie sich schon jetzt 
anmelden und wir setzen Sie auf die Liste der Teilnehmen-
den. Vor der Veranstaltung senden wir Ihnen dann die Infor-
mation zu.  
 

 
 
KOLPING-BILDUNGSZENTRUM RIEDLINGEN 
 
Einladung zum Infotag am 29.04.2022 von 10:00 bis 
12:00 Uhr 
 
Mehr Infos: https://kolping-macht-schule.de/linktree  
Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 
88499 Riedlingen, 
Tel. 07371/935011, gabriele.roth@kbw-gruppe.de 
 

 
 
 
 
 

Großer Trachtenverkauf  
für Damen und Herren  
 
in der Mühlbach-Halle in Schemmerhofen  
 
am Mittwoch, 03.05.2023 von 9 bis 19 Uhr und  
am Donnerstag, 04.05.2023 von 9 bis 17 Uhr  
 
Trachten Schmid, Gröbenbachstraße 41, 82194 Gröbenzell 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

EVANGELISCHES PFARRAMT MUNDERKINGEN 
Telefon: 07393-4997 
E-Mail:  Pfarramt.Munderkingen@elkw.de 
Homepage: www.kirche-munderkingen.de 
 
 
Wochenspruch zum Sonntag Jubilate: 
„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte 
ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“  
(2. Korinther 5, 17) 
 
Predigttext: Johannes 16, 16-23a 
 
 
 
Samstag, 29. April 2023 
10:00 Uhr Hauptprobe Konfirmation 
18:30 Uhr Fototermin der Konfirmanden 
19:00 Uhr Abendmahlgottesdienst zur Konfirmation 
 
 
Sonntag, 30. April 2023 (Jubilate) 
10:00 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation, Pfarrer 
Hain 
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus 
 
 
Dienstag, 02. Mai 2023 
19:00 Uhr Stündle fürs Wort, Gemeindehaus 
20:00 Uhr Besuchsdiensttreffen 
 
 
Mittwoch, 03. Mai 2023 
19:30 Uhr  AA-Meeting, Gemeindehaus 
 
 
Donnerstag, 04. Mai 2023 
09:30 Uhr Mutter-Kind-Gruppe, Gemeindehaus 
 
 
 
Konfirmation 2024 
 
Am Sonntag, 30. April feiern wir in Munderkingen die dies-
jährige Konfirmation. Wir freuen uns, dass folgende Jugend-
liche „Ja“ zu Gott und zum christlichen Glauben sagen:  
Marlene Kern (Dieterskirch), Adrian Kinsvator, Collin Kostan, 
Erik Lammert, Judith Leibing, Juliana Ruppel und Sophie-
Milena Schuller (alle Munderkingen). 
Wir beginnen das Festwochenende mit dem Fototermin um 
18:30 Uhr und dem anschließenden Abendmahlgottes-
dienst um 19 Uhr in der Christuskirche. Am Sonntag beginnt 
der Festgottesdienst, der vom Chörle umrahmt wird, um  
10 Uhr.  
Sie sind alle herzlich eingeladen, diese Gottesdienste mit-
zufeiern. 
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